lsb h - Vereinshilfe


Eintragung in das Vereinsregister

-Hinweise und Muster-

(Nach Ablauf Ihrer Amtszeit als Vorstandsmitglied übergeben Sie bitte dieses Merkblatt dem neu gewählten Vorstand)

1.
Zur Eintragung in das Vereinsregister ist anzumelden (Muster s. umseitig):

a)
jede Änderung des Vorstandes



Vorzulegen ist Abschrift des Wahlprotokolls (§§ 67, 77 BGB).



Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist nicht anzumelden.


b)
jede Satzungsänderung

Vorzulegen sind Urschrift und Abschrift des Protokolls (§§ 71, 77 BGB), Kopie der Ein-ladung zur Mitgliederversammlung. (In der Einladung muß darauf hingewiesen werden, welche Punkte der Satzung geändert werden sollen).

2.
Form der Anmeldung

Die Anmeldung muß von den Personen unterschrieben werden, die den Verein nach § 26 BGB vertreten. Die Unterschriften sind mit Unterschriftsbeglaubigung durch Ortsgericht oder Notar zu versehen. Sprechstunden des Ortsgerichts können Sie bei der Stadtverwaltung oder der Verwaltungsabteilung des Amtsge- richts erfragen.

3.
Form des Protokolls

Die Protokolle sollen möglichst kurz und übersichtlich sein.


Sie müssen enthalten:


a)
Den Ort, Tag und die Stunde der Versammlung,



die Bezeichnung des Versammlungsleiters und des Schriftführers,



die Zahl der anwesenden Mitglieder,



die Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung der Versammlung,


die Tagesordnung mit der Angabe, ob sie bei der Einberufung der Versammlung mitangekündigt war, die Feststellung der Beschlußfähigkeit der Versammlung, falls die Satzung eine diesbezügliche Bestimmung enthält.


b)
Die gestellten Anträge sowie die gefaßten Beschlüsse und die Wahlen.



Dabei ist jedesmal das Abstimmungsergebnis ziffernmäßig genau anzugeben


(Formulierungen wie "mit großer Mehrheit", "fast einstimmig" usw., sind unbedingt zu vermeiden). Die gewählten Vorstandsmitglieder sind mit Vor- und Familiennamen, Beruf und Wohnort zu bezeichnen. Bei Satzungsänderungen ist der neue Wortlaut der geänder-ten Paragraphen anzugeben.


c)
Die Unterschriften der Personen, die nach der Satzung die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlungen zu beurkunden haben. Alles andere, besonders der

Wortlaut der Verhandlungen und sonstige unwesentliche Angaben, sollten 
nicht in das Protokoll aufgenommen werden.

4.
Die Protokollabschriften müssen wörtlich mit der Urschrift übereinstimmen und mindestens die Vorbemerkung des Protokolls, die gefaßten Satzungsänderungs- beschlüsse und Wahlen sowie den Schluß mit den Unterschriften enthalten.

5.
Die vorgeschriebenen Anmeldungen haben jeweils sofort zu erfolgen und können durch Zwangsgelder erzwungen werden.

6.
Muster für die Anmeldung

Vereinsname



Ort und Datum der Anmeldung








Anschrift

An das

Amtsgericht - Registergericht -

Postfach 11 41

61350 Bad Homburg v.d.H.

Vorstandsänderung:
Betrifft: Anmeldung der Neuwahl von Vorstandsmitgliedern



- Az. 10 VR _________________

In der Mitgliederversammlung vom _________________ wurden folgende Vorstands-mitglieder neu gewählt:


1. zum (Bezeichnung des Vorstandsamts)

   Vorname, Familienname, Beruf, Wohnort, Straße des Vorstandsmitglieds,


2. usw.

Ausgeschieden sind: (Namen der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder).

Eine Abschrift des Protokolls über die Mitgliederversammlung vom _____________ ist beigefügt. Es wird versichert, daß die Abschrift wörtlich mit der Urschrift des Protokolls über- einstimmt.





(Unterschriften)
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